
 

Gemeinde Malsch 
Landkreis Karlsruhe 

 
 
 
 

Satzung 

zur Aufhebung der Satzung über die  

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen 

(Abfallwirtschaftssatzung) 
 
 
Aufgrund  
 
- § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO),  

- §§ 13, 15 und 16 des Gesetzes zur Förderung des Kreislaufwirtschaft und Si-
cherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG) geändert durch Art. 3 des Gesetzes  
zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren  

- § 7 Satz 4 der Verordnung über die Entsorgung von gewerblichen Siedlungsab-
fällen und von bestimmten Bau- und  Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverord-
nung – GewAbfV) 

- §§ 2 Abs. 1, 6 Abs. 2 und 8 des Gesetzes über die Vermeidung und Entsorgung 
von Abfällen und die Behandlung von Altlasten in Baden-Württemberg  
(Landesabfallgesetz - LAbfG)  

- §§ 2 und 9 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) 

- der Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe (AWS)  
 
in den jeweils geltenden Fassungen hat der Gemeinderat der Gemeinde Malsch am 
03.02.2009 folgende Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Vermeidung, Ver-
wertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallwirtschaftssatzung) beschlossen: 

 
 

§ 1 
 

Die Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfall-
wirtschaftssatzung) vom 30.11.2004 in der Fassung vom 27.11.2007 wird aufgehoben. 

 
 

§ 2 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2009 in Kraft. 
 



 

Hinweis 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens - und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich in-
nerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist. 
 
 
 
Malsch, den 03. Februar 2009 
 
gez. 
Elmar Himmel 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 


